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Gemeinsamer Runderlass
des Ministeriums fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie,
der Staatskanzlei,
des Ministeriums fur Schule und Bildung,

des Ministeriums flr Arbeit, Gesundheit und Soziales,
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des Ministeriums fur, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz,
des Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,
des Ministeriums fir Kultur und Wissenschaft,
des Ministeriums fir Kinder, Familie, Fliichtlinge und Integration,
des Ministers fur Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales

Vom 14. Oktober 2020

Rechtsgrundlagen, Anwendbarkeit
11

Das Land gewahrt nach der Verordnung (EU) 1303/2013 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen Uber den Europaischen Fonds
fur regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds, den Europai-
schen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen Raums und den Europaischen
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen Uber den Europaischen
Fonds fur regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds und den
Europaischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320, L 200 vom 26.7.2016, S. 140), die zu-
letzt durch die Verordnungen (EU) 2020/1041 (ABI. L 231 vom 17.7.2020, S. 4) geandert worden
ist sowie der Verordnung (EU) 1301/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013 Uber den Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung und mit besonderen Be-
stimmungen hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschaftigung" und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 289, L 330 vom
3.12.2016, S.12), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/558 (ABI. L 130 vom 24.4.2020, S.
1) gedndert worden ist und den dazugehoérenden Verordnungen der Kommission, nach MaBga-
ben dieser Rahmenrichtlinie, der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 10.
Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309) und der einschlagigen Forderrichtlinien Zuwendungen im Rahmen
des Operationellen Programms Nordrhein-Westfalens fiir die Férderung von Investitionen in
Wachstum und Beschaftigung aus dem EFRE 2014-2020 (nachfolgend OP EFRE NRW). Ein An-
spruch der oder des Antragstellenden auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr
entscheidet die Bewilligungsbehoérde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der
verflgbaren Haushaltsmittel.

1.2
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Diese Rahmenrichtlinie ist bei allen Zuwendungen anzuwenden, die im Rahmen des OP EFRE
NRW erfolgen. Sie geht den Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung
und den Regelungen der Forderrichtlinien vor, soweit sie diesen widerspricht oder sie erganzt.

1.21

Die Forderung von auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und
Landern grundfinanziert werden und unter den Anwendungsbereich des Gemeinsamen Rund-
erlasses des Ministeriums fir Kultur und Wissenschaft, des Ministeriums fir Wirtschaft, Innovati-
on, Digitalisierung und Energie, des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz und des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales ,Richtlinie zur Gewah-
rung von Zuwendungen zur Projektforderung auf Kostenbasis an auBeruniversitare Forschungs-
einrichtungen” vom 7. September 2018 (MBI. NRW. S. 514) fallen, erfolgt gemaB dieser Rahmen-
richtlinie auf Kostenbasis. Ausgenommen sind solche Forschungseinrichtungen, die im Einzelfall
ausdrucklich auf eigenen Wunsch auf Ausgabenbasis abrechnen. Soweit Forschungseinrichtun-
gen auf Kostenbasis abrechnen, werden keine Pauschalen im Sinne der Nummer 5.4 angesetzt.
Flr Abrechnungen und Nachweise haben die MaBgaben der Richtlinie zur Gewahrung von Zu-
wendungen zur Projektférderung auf Kostenbasis an auBeruniversitare Forschungseinrichtungen
dann Vorrang.

1.2.2
Die beihilfenrechtlichen Vorschriften bleiben unberthrt.
1.2.3

Bei der Unterstitzung von Finanzinstrumenten und dem Abschluss von Vertragen, die keine Zu-
wendungsvertrage sind, ist diese Rahmenrichtlinie nicht anzuwenden.

1.2.4

Ausnahmen von Regelungen dieser Rahmenrichtlinie sind nur im Einvernehmen mit der EFRE-
Verwaltungsbehorde, dem flr Finanzen zustandigen Ministerium und, soweit die Regelungen der
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 10. Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309) in
der jeweils geltenden Fassung zu § 44 der Landeshaushaltsordnung NRW berihrt sind, dem fir
Kommunales zustandigen Ministerium mdglich. Ausnahmen, welche die Regelung des Verwen-
dungsnachweises und die Priifung durch den Landesrechnungshof betreffen, sind nur im Ein-
vernehmen mit dem Landesrechnungshof mdglich.

2
Gegenstand der Forderung
2.1

Der Gegenstand der Forderung ergibt sich aus dem OP EFRE NRW. Férderrichtlinien kdnnen den
Gegenstand einschranken.
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2.2

GroBprojekte dirfen nur mit Genehmigung der EFRE-Verwaltungsbehdérde gefdordert werden.
GroBprojekte sind Vorhaben, die eine Reihe von Arbeiten, Tatigkeiten oder Dienstleistungen mit
nicht zu trennenden Aufgaben einer konkreten wirtschaftlichen oder technischen Art und zu-
wendungsfahigen Gesamtausgaben von mehr als 50 Millionen Euro umfassen (vergleiche Artikel
101-103 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).

3

Zuwendungsempfangerin und Zuwendungsempfanger

Der Kreis der Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger ergibt sich aus dem OP
EFRE NRW. Er kann durch Férderrichtlinien eingeschrankt werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1

Gefordert werden Vorhaben, die in Nordrhein-Westfalen geman Artikel 70 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 durchgefiihrt und so rechtzeitig fertig gestellt werden, dass die Ver-
wendungsnachweispriifung vor dem 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden kann. Vorbe-
haltlich einer entsprechenden Zustimmung des Begleitausschusses dirfen bis zu 20 Prozent der
zuwendungsfahigen Gesamtausgaben eines Verbundvorhabens fir MaBnahmen getatigt wer-
den, die auBerhalb von Nordrhein-Westfalen durchgefiihrt werden. Hiervon unbeschadet ist in
jedem Einzelfall, in dem zuwendungsfahige Ausgaben eines Vorhabens flir MaBnahmen getatigt
werden, die auBerhalb Nordrhein-Westfalens durchgefiihrt werden sollen, geman Artikel 70 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die Zustimmung der Verwaltungsbehoérde einzuholen.

4.2

Bei der Bewilligung missen die vom Begleitausschuss des OP EFRE NRW aufgestellten Auswahl-
kriterien angewandt werden.

4.3
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(Nummer 1.2 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Zuwendungen durfen nur solchen Empfangerinnen und Empfangern bewilligt werden, bei denen
die Gesamtfinanzierung der Projekte im Rahmen des Ausgabenerstattungsprinzips gemas Num-
mer 7.1 gesichert ist.

4.4
(Nummer 1.3.1VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Bei der Zulassung eines vorzeitigen MaBnahmebeginns werden der Zuwendungsempfangerin
und dem Zuwendungsempfanger die Allgemeinen Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur

Projektférderung unter Einsatz von Mitteln aus dem Europaischen
Fonds fir regionale Entwicklung (Anlage 4 dieser Rahmenrichtlinie, im

folgenden ANBest-EFRE) beauflagt.

4.5
(Nummer 1.4 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Die Férderung erfolgt im Rahmen des Verwaltungs- und Kontrollsystems fiir das OP EFRE NRW.

4.6

Die beihilferechtliche Zuwendungsfahigkeit eines Vorhabens wird gepruft und dokumentiert.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung
5.1

Die Zuwendung erfolgt zur Deckung von Ausgaben fir einzelne abgegrenzte Vorhaben (Projekt-
forderung gemaB Nummer 2.1 VV zu § 23 der Landeshaushaltsordnung).

5.2

(Nummer 2.2, 2.3 VV und Nummer 2.2 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)
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Die Zuwendung wird grundsatzlich zur Teilfinanzierung des zu erfullenden Zwecks und grund-
satzlich nach einem bestimmten Vomhundertsatz der zuwendungsfahigen Ausgaben bewilligt,
wobei die Zuwendung bei der Bewilligung auf einen Hochstbetrag zu begrenzen ist (Anteilfinan-
zierung). Der Anteil der EFRE-Mittel darf hochstens 50 Prozent der im EFRE zuwendungsfahigen
Gesamtausgaben (6ffentliche und private Ausgaben) betragen (Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe
a, Absatz 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, OP EFRE NRW).

5.3

Die Zuwendung wird grundsatzlich als zweckgebundener Zuschuss beziehungsweise Zuwei-
sung gewahrt.

5.4
(Nummer 2.4 VV und Nummer 2.3 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Wenn Personalausgaben geférdert werden, so werden fur die zuwendungsfahigen Ausgaben
Pauschalen angesetzt. Die Pauschalen gelten sowohl bei der Bemessung als auch bei der Ab-
rechnung der Zuwendung. Bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes werden
die Personalausgaben fur das Projekt nur anerkannt, sofern diese nicht bereits aus Mitteln des
Landes finanziert sind (Stammpersonal aus Landesmitteln). Bei Gemeinden werden die Personal-
ausgaben fur das Projekt nur anerkannt, wenn das Projekt ausschlieBlich der Wahrnehmung frei-
williger kommunaler Aufgaben dient. Die Forderung der Personalausgaben fiir Geschaftsfiihre-
rinnen und Geschaftsfuhrer ist auf 70 Prozent der Arbeitszeit gemaB Nummer 5.4.5 begrenzt.

5.4.1

Die Pauschalen umfassen die Lohnzahlungen, vertragliche und tarifliche Zusatzleistungen sowie
die Lohnnebenkosten. Personalausgaben dirfen, auch wenn sie die Pauschalen Ubersteigen,
nicht mehr gesondert abgerechnet werden.

5.4.2

Die Verwaltungsbehdrde aktualisiert und verdffentlicht auf der Seite www.efre.nrw.de zum 1. Juli
eines jeden Jahres Monats- und Stundensatze fir vier verschiedene Leistungsgruppen (Anlage
1). Fir die gesamte Laufzeit eines Projektes sind die Satze anzuwenden, die zum Zeitpunkt des
Eingangs des Zuwendungsantrags galten. Die Sadtze werden im Zuwendungsbescheid bezie-
hungsweise bei der Zulassung des vorzeitigen MaBnahmebeginns festgelegt.

5.4.3

Als zuwendungsfahige Personalausgaben werden angesetzt
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a) fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwen-
dungsempfanger Vollzeit und ausschlieBlich in dem gefdrderten Projekt tatig sind, ein Monats-
satz,

b) flr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwen-
dungsempfanger Teilzeit und ausschlieBlich in dem geférderten Projekt tatig sind, ein der Teil-
zeit entsprechender Anteil eines Monatssatzes,

c) fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwen-
dungsempfanger nur teilweise in dem geférderten Projekt tatig sind, ein Stundensatz.

5.4.4

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden anhand der in Anlage 1 zu Nummer 5.4.2 beschriebenen
Leistungsgruppen einem Monats- oder Stundensatz zugeordnet. Die Eingruppierung erfolgt an-
hand einer Funktionsbeschreibung im Antrag und durch Vorlage des Arbeitsvertrages sowie ge-
gebenenfalls durch die Vorlage von Qualifizierungsnachweisen.

5.4.5

Gefordert werden die gemaB ANBest-EFRE nachgewiesenen Arbeitsmonate und Arbeitsstunden.
Fdr die nur teilweise in dem geférderten Projekt tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
nur Produktivarbeitsstunden und maximal 1.650 Stunden pro Jahr Uber alle aus 6ffentlichen Mit-
teln finanzierten Projekte anerkannt. Ist eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu mehr als 1.650 Pro-
duktivarbeitsstunden in aus 6ffentlichen Mitteln finanzierten Projekten tatig, so werden die flr
das EFRE-finanzierte Projekt erklarten Produktivarbeitsstunden entsprechend gekiirzt. Ist eine
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Teilzeit bei der Zuwendungsempfangerin tatig, so sind die maxi-
malen Jahresarbeitsstunden entsprechend der Teilzeit zu reduzieren.

5.5
(Nummer 2.4 VV und Nummer 2.3 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Gemeinausgaben kénnen gefordert werden, wenn sie in dem betroffenen Forderbereich zuwen-
dungsfahig sind und in dem Vorhaben Personalausgaben geférdert werden. Wenn Gemeinaus-
gaben gefordert werden, so erfolgt dies in Form einer Pauschale. Die Pauschale gilt sowohl bei
der Bemessung, als auch bei der Abrechnung der Zuwendung.

5.5.1

Die Pauschale umfasst die in Anlage 2 aufgefiihrten Ausgaben. Diese Ausgaben dirfen, auch
wenn sie die Pauschalen Ubersteigen, nicht mehr gesondert abgerechnet werden.

5.5.2

Die Pauschale betragt im Bereich der umsetzungsorientierten Forschungseinrichtungen und
Kompetenzzentren (OP EFRE NRW, Spezifisches Ziel 1), der innovativen Kooperations- und
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Transfervorhaben (OP EFRE NRW, Spezifisches Ziel 2, MaBnahme 1) sowie der Cluster und der
Innovations- und Kompetenznetzwerke (OP EFRE NRW, Spezifisches Ziel 2, MaBnahme 3) 25
Prozent und in allen tbrigen Bereichen 15 Prozent der pauschalierten forderfahigen direkten Per-
sonalausgaben. Die als fiktive Ausgabe anerkannten Betrage fur birgerschaftliches Engagement
gemaB Nummer 5.6 sind nicht Gegenstand der Berechnungsgrundlage fir die Pauschale.

5.6
(Nummer 2.4.2 VV und Nummer 2.3.2 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Burgerschaftliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten wird als
fiktive Ausgabe in Hohe von 15 Euro je geleisteter Stunde in die Bemessungsgrundlage einbezo-
gen. Als burgerschaftliches Engagement gelten insbesondere nicht Leistungen in Erflllung einer
Verpflichtung aus einem Beschaftigungsverhaltnis oder einer organschaftlichen Stellung bei der
Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwendungsempfanger. Die Arbeitsstunden miissen belegt
werden. Die Sonderregelung zum blrgerschaftlichen Engagement von Architekten und Fachun-
ternehmen im Bereich der Stadterneuerung bleibt fir die Zeit ihrer Giiltigkeit unberihrt. Die An-
erkennung burgerschaftlichen Engagements ist dadurch begrenzt, dass die Zuwendung die
Summe der tatsachlich verausgabten zuwendungsfahigen Gesamtausgaben nicht Ubersteigt (Ar-
tikel 69 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013). Anerkannte Betrage fuir biir-
gerschaftliches Engagement sind nicht Gegenstand der Berechnungsgrundlage fir die Pauscha-
le gemaB Nummer 5.4.

5.7
(Nummer 2.4.3 VV und Nummer 2.3.3 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Zweckgebundene Spenden bleiben, vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen (zum Bei-
spiel in den jahrlichen Haushaltsgesetzen), fur die Bemessung der Zuwendung auBer Betracht,
soweit der Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwendungsempfanger ein aus eigenen Mitteln
zu erbringender Eigenanteil in Hohe von 10 Prozent der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben
verbleibt. Darlberhinausgehende zweckgebundene Spenden sind als Einnahmen zu bertcksich-
tigen.

5.8
(Nummer 2.4 VV und Nummer 2.3 VVG zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Bei Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften und deren zuwen-
dungsfahige Gesamtausgaben 1 Millionen Euro Uberschreiten, werden die zuwendungsfahigen
Ausgaben bei der Bewilligung um die in einem bestimmten Bezugszeitraum erwarteten ermaBig-
ten Nettoeinnahmen gekiirzt (Artikel 61 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).
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Die Kirzung erfolgt nicht bei Vorhaben, fiir die die Forderung
a) eine De-Minimis-Beihilfe,

b) eine vereinbare staatliche Beihilfe fir kleine und mittelstandische Unternehmen mit Begren-
zung der Beihilfeintensitat oder des Beihilfebetrages, oder

c) eine vereinbare staatliche Beihilfe mit Einzelpriifung des Finanzierungsbedarfes in Uberein-
stimmung mit den Vorschriften Uber die staatlichen Beihilfen

ist (Artikel 61 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).
5.8.1

Nettoeinnahmen sind Zuflisse von Geldbetragen, die unmittelbar von Nutzenden fiir die im Rah-
men des Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen gezahlt werden (zum Beispiel
unmittelbar von Nutzenden fir die Benutzung einer Infrastruktur geleistete Gebihren, Erlése aus
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Grundstlicken oder Gebauden und Zahlungen fur
Dienstleistungen) abziglich der Betriebskosten und Wiederbeschaffungskosten fir kurzlebige
Anlagegliter. Einsparungen bei den Betriebskosten werden ebenfalls als Nettoeinnahmen behan-
delt, es sei denn, sie werden durch entsprechende Kiirzungen bei den Betriebsbeihilfen ausge-
glichen, Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

5.8.2

Es werden die ermaBigten Nettoeinnahmen unter Berlicksichtigung der normalerweise erwarte-
ten Rentabilitat der betreffenden Investitionskategorie in Nordrhein-Westfalen und des Verursa-
cherprinzips berechnet (Artikel 61 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).
Zur Ermittlung der ermaBigten Nettoeinnahmen werden die abgezinsten Ausgaben von den ab-
gezinsten Einnahmen abgezogen und gegebenenfalls der Restwert der Investition addiert
(Artikel 15 Absatz 1, Artikel 16 bis 18 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommis-
sion vom 3. Marz 2014 zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europaischen Par-
laments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen Uber den Europaischen Fonds fir regio-
nale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds, den Europaischen Land-
wirtschaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums und den Europaischen Meeres- und
Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen lber den Europaischen Fonds flr regionale
Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds und den Europaischen Mee-
res- und Fischereifonds (ABI. L 138 vom 13.5.2014, S. 5), die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2019/886 (ABI. L 142 vom 29.5.2019, S. 9) gedndert worden ist). Dabei werden die
Ausgaben und Einnahmen nach Abschluss des Vorhabens und damit ab dem Ende des Durch-
flihrungszeitraumes bis zum Ende des Bezugszeitraumes beriicksichtigt. Der Abzinsungssatz
betragt in der Regel real 4 Prozent (Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 480/2014).

5.8.3
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Es werden die in Anlage 3 aufgefiihrten sektorspezifischen Bezugszeitraume zugrunde gelegt.
Der Bezugszeitraum beginnt mit dem Durchfliihrungszeitraum (Artikel 15 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 480/2014).

5.8.4

Im Rahmen des letzten Mittelabrufes wird kontrolliert, ob wahrend der Durchflihrung des Vorha-
bens Nettoeinnahmen aus Einnahmequellen erwirtschaftet wurden, die bei der Festlegung der
potentiellen Nettoeinnahmen zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht berticksichtigt wurden, Artikel
61 Absatz 3 letzter Unterabsatz der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. Diese Einnahmen sind von
den zuwendungsfahigen Ausgaben abzuziehen. In Forderrichtlinien kann eine dartiberhinausge-
hende Nachberechnung der Nettoeinnahmen festgelegt werden.

5.8.5

Wird nur ein Teil der Gesamtinvestitionskosten gefdrdert, so werden die Nettoeinnahmen anteil-
maBig den geforderten und den nicht geforderten Ausgaben zugewiesen.

5.8.6

Ist es ausnahmsweise objektiv nicht moglich, die erwarteten Nettoeinnahmen vorab festzulegen,
so werden mindestens die Nettoeinnahmen, die bis zum Ablauf des dritten Jahres nach Ende
des Durchflihrungszeitraumes erzielt werden, von den zuwendungsfahigen Ausgaben abgezo-
gen (Artikel 61 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). Dies ist im Zuwendungsbescheid
zu beauflagen.

5.9

Nicht zuwendungsfahig sind beziehungsweise ist gemaf Artikel 69 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr.1303/2013

5.91

Finanzierungskosten, auBer bei Zuschissen in Form von Zinszuschissen oder Pramien fur Burg-
schaften.

5.9.2

der Erwerb von Grundstiicken einschlieBlich der Erwerbsnebenkosten, soweit der Betrag liber 10
Prozent oder bei Brachflachen und ehemals industriell genutzten Flachen mit Gebauden uber 15
Prozent der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben liegt. Bei Umweltschutzvorhaben kann der
Vomhundertsatz in ordnungsgeman begriindeten Ausnahmefallen hoher angesetzt werden.

5.9.3
Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer abziehbar ist.

5.9.4
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Skonti und Preisnachlasse, auch wenn sie nicht gezogen werden, vergleiche Nummer 1.1 AN-
Best-EFRE.

5.10

Ausgaben fir Reisen werden entsprechend dem Landesreisekostengesetz vom 16. Dezember
1998 (GV. NRW. S. 738) in der jeweils geltenden Fassung als zuwendungsfahig anerkannt.

5.1
(Nummer 12 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Weiterleitungen dirfen maximal mit dem Fordersatz bewilligt werden, mit dem die Weiterlei-
tungsempfangerin und der Weiterleitungsempfanger selbst zuwendungsfahig waren. Die jeweili-
gen Fordersatze der Weiterleitungsempfangerin und des Weiterleitungsempfangers sind im Zu-
wendungsbescheid aufzunehmen.

6

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

(Nummer 5.1 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Die ANBest-EFRE sind grundsatzlich unverandert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides
zu machen, soweit nicht spezifische Nebenbestimmungsregelungen wie zum Beispiel BNBest-
EFRE BPW beziehungsweise BNBest-EFRE MGP anzuwenden sind. Sie ersetzen die Allgemeinen
Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P), die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektforderung an Gemeinden (ANBest-G) und die
Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau).

6.2
Erfolgt die Zuwendung in Form einer staatlichen Beihilfe, werden

a) geman Artikel 71 Absatz 1, 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die Zeitraume aus Nummer
1.6 ANBest-EFRE im Zuwendungsbescheid ausdriicklich durch die in den Bestimmungen fir die
staatliche Beihilfe festgelegten Zeitrdume ersetzt und

b) gemaB Artikel 71 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die beihilferechtlichen Vorga-
ben zur Aufrechterhaltung einer Investition, die keine Investition in Infrastruktur oder produktive
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Investition darstellt, beauflagt sowie auf die Rickforderung der Zuwendung im Falle der Verlet-
zung der Auflage hingewiesen und

c) gemaB Artikel 140 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die Vorschriften Uber staatli-
che Beihilfen fir die Belegaufbewahrung beauflagt, wenn diese lber die in Nummer 6.5 ANBest-
EFRE genannten Fristen hinausgehen.

6.3

Vor der Bewilligung wird das schriftliche Einverstandnis der Zuwendungsempfangerin und des
Zuwendungsempfangers dazu eingeholt, in der Liste der Vorhaben verdffentlicht zu werden
(vergleiche Artikel 115 Absatz 2, Anhang XIl Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).

6.4

Auf Antrag der Zuwendungsempfangerin und des Zuwendungsempfangers ist zu prifen, ob das
antragsgegenstandliche datenverarbeitungsgestutzte Buchfihrungs- beziehungsweise Doku-
mentenmanagementsystem zur elektronischen Belegfiihrung beziehungsweise Aufbewahrung,
sowie das elektronische Zeiterfassungssystem zum Nachweis der Arbeitszeit zugelassen wer-
den. Die Zulassung ist im Zuwendungsbescheid unter Beachtung der Nummern 6.2.1, 6.2.2.1,
6.5, 7.1 ANBest-EFRE festzulegen.

6.4.1

Ein Buchflihrungs- beziehungsweise Dokumentenmanagementsystem kann zur elektronischen
Belegfiihrung beziehungsweise Aufbewahrung zugelassen werden, wenn die Grundsatze zur
ordnungsgemaBen Fihrung und Aufbewahrung von Blichern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff beachtet und geman Artikel 140 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 allgemein Ubliche Datentrager verwendet werden. Das verwendete
System muss gemaB Artikel 140 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anerkannten Si-
cherheitsstandards gentgen, die gewahrleisten, dass die gespeicherten Dokumente den natio-
nalen Rechtsvorschriften entsprechen und fiir Priifzwecke zuverlassig sind. Bei Anderungen des
Systems wahrend der Aufbewahrungsfrist (Nummer 6.5 ANBest-EFRE) muss das neue System
zur Aufbewahrung zugelassen werden.

6.4.2

Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum Nachweis der Arbeitszeit zugelassen wer-
den, wenn es gemaB Artikel 140 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anerkannten Si-
cherheitsstandards genlgt und fur Prifzwecke zuverlassig ist. Die eindeutige Zuordnung der er-
fassten Arbeitsstunden zu dem geforderten Projekt muss maoglich sein.

6.5
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Vor der Bewilligung wird anhand eines Monitoringbogens und gegebenenfalls erganzender Un-
terlagen eine Zielbestimmung der Antragstellerin und des Antragstellers fiir das Vorhaben einge-
holt. Diese ermdglicht eine spatere Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitskon-
trolle des Vorhabens im Rahmen der Priifung des Verwendungsnachweises.

7

Verfahren

7.1

(Nummern 7.2, 7.3 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Die Zuwendungen dirfen nur soweit und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwendungsfahi-
gen Ausgaben von der Zuwendungsempfangerin und dem Zuwendungsempfanger getatigt, zah-
lenmaBig nachgewiesen und von der zwischengeschalteten Stelle gepriift wurden (Ausgabener-
stattungsprinzip). Die Bewilligungsbehdérde halt die Zuwendungsempfangerin und den Zuwen-
dungsempfanger in der Regel dazu an, Mittel mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr ab-
zurufen (Mittelabruf). Der jeweils fallige Zuwendungsbetrag ist spatestens 90 Tage nach Ein-
gang eines vollstandigen Mittelabrufes auszuzahlen. Die Bundes- und Landesmittel im Bereich
der Stadtebauférderung kénnen auf Anforderung einer Gemeinde gemaf Nummern 1.3.2, 9.2
ANBest-EFRE vorschiissig ausgezahlt werden.

7.2
(Nummern 10, 1.2, 11.4 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Ein Zwischennachweis wird durch die Mittelabrufe eines Jahres und den jahrlichen Sachbericht
erbracht. Die Bewilligungsbehdrde halt die Vorlage der Mittelabrufe, der Sachberichte und des
Verwendungsnachweises gemaB Nummer 6 ANBest-EFRE jeweils entsprechend dem Zuwen-
dungsbescheid und den Nebenbestimmungen nach und nimmt sie zu den Akten.

7.3
(Nummer 1.1 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Die Bewilligungsbehorde hat auch im Hinblick auf die Jahresfrist nach § 48 Absatz 4 sowie § 49
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.
602) in der jeweils geltenden Fassung unverziiglich nach Eingang eines Mittelabrufs, eines
Sachberichtes oder des Verwendungsnachweises zu priufen, ob diese den im Zuwendungsbe-
scheid einschlieBlich der Nebenbestimmungen festgelegten Anforderungen und den Zielbestim-
mungen im Sinne von Nummer 6.5 EFRE RRL entsprechen und
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a) bei der Prifung eines Mittelabrufs, ob die Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden
ist,

b) bei der Prifung eines Sachberichtes, ob der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck voraus-
sichtlich erreicht wird (begleitende Erfolgskontrolle) sowie

c) bei der Priifung des Verwendungsnachweises, ob der mit der Zuwendung beabsichtigte
Zweck erreicht worden ist (abschlieBende Erfolgskontrolle).

Gegebenenfalls sind Erganzungen oder Erlauterungen zu verlangen. Umfang und Ergebnisse der
Prifungen sind in einem Vermerk festzuhalten. Dieser ist zu den Bewilligungsakten zu nehmen
(Prifvermerk). Die Ergebnisse der Prifungen sind den Zuwendungsempfangerinnen und Zuwen-
dungsempfangern mitzuteilen. Dabei ist insbesondere auf nicht anerkannte Ausgaben im Einzel-
nen einzugehen.

7.4

Vorhaben werden vor Ort gepriift. Haufigkeit und Umfang der Priifungen sind der Hohe der Zu-
wendung und dem Risiko des Einzelfalls angemessen anzusetzen. Umfang und Ergebnisse der
Prifungen sind in einem Vermerk festzuhalten. Dieser ist zu den Bewilligungsakten zu nehmen
(Prifvermerk). Vor-Ort-Prifungen einzelner Vorhaben kénnen geman Artikel 125 Absatz 5, 6 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 stichprobenweise vorgenommen werden. Grundsatzlich wird je-
des Vorhaben mindestens einmal und zu einem angemessenen Zeitpunkt vor Ort gepruft, wel-
cher in der Regel durch einen inhaltlichen Fortschritt und den entsprechenden Abfluss an For-
dermitteln bestimmt wird.

Vorhaben, in denen ein zugelassenes System zur elektronischen Belegfuhrung beziehungsweise
Aufbewahrung eingesetzt wird, werden stets mindestens einmal vor Ort geprift.

7.5
(Nummer 8.8 VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung)

Von einer Ruckforderung kann gemaB Artikel 122 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 abgesehen werden, wenn der zuriickzufordernde Betrag der EFRE-Mittel ohne
Berlicksichtigung der Zinsen fiir das gesamte Vorhaben jeweils im Zeitraum vom 1. Juli eines
Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres 250 Euro nicht Ubersteigt.

7.6
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Die Bewilligungsakten mit den Zuwendungsbescheiden, Mittelabrufen, Sachberichten, Verwen-
dungsnachweisen, Prifvermerken im Sinne der Nummern 7.1 bis 7.4 ANBest-EFRE und Monito-
ringdokumenten sowie die Unterlagen zu Gutachtersitzungen in den Wettbewerben und Aufru-
fen insbesondere zur Anwendung der durch den Begleitausschuss festgelegten Auswahlkriterien
durch die Gutachter sind mindestens bis zum 31. Dezember 2028 im Original aufzubewahren. Al-
ternativ kann die Aufbewahrung mit Zustimmung der Verwaltungsbehdrde in elektronischer Form
als Original oder als Kopie auf Datentragern erfolgen, die im Sinne der Nummern 6.4, 6.4.1 und
6.4.2 fur Prifzwecke zuverladssig sind.

8

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Rahmenrichtlinie tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung in Kraft und am 31. Dezember
2023 auBer Kraft. Gleichzeitig tritt der Gemeinsame Runderlass ,Rahmenrichtlinie Uber die Ge-
wahrung von Zuwendungen aus dem Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung im Zielbe-
reich Investitionen in Wachstum und Beschaftigung (EFRE) in der Férderperiode 2014-2020 im
Land Nordrhein-Westfalen (EFRE-Rahmenrichtlinie - EFRE RRL)" vom 8. Juli 2015 (MBI. NRW. S.
444) auBer Kraft.

MBI. NRW. 2020 S. 714

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/16


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2015-s444
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2020-s714

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 4 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 16/ 16


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18889-33783-mbl30-5anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18889-33784-mbl30-5anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18889-33785-mbl30-5anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18889-33786-mbl30-5anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Zielbereich Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) in der Förderperiode 2014-2020 im Land Nordrhein-Westfalen (EFRE-Rahmenrichtlinie – EFRE RRL) 

	Anlagen

